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Tulfes, am 16.03.2016 

 
 
 

N I E D E R S C H R I F T  Nr. 01 
 
 
über die am Mittwoch den 16.03.2016 im Sitzungszimmer des Gemeindeamtes Tulfes, Schmalzgasse 
27, abgehaltene konstituierende, 1. öffentliche Sitzung des Gemeinderates. 
 
 
Beginn: 20.00 Uhr Ende: 21.00 Uhr 
 
 
Anwesend: Bürgermeister Martin Wegscheider als Vorsitzender 
 
und folgende Gemeinderäte: Karl Angerer 

Christian Arnold 
Mag. Karl Aschbacher 
Maria Erlacher 
Maria Magdalena Gatt 
Michael Hoppichler 
Markus Kössler 
Hans Peter Markart 
Karin Markart-Bachmann 
Martin Parger 
Mario Pfitscher 
Julius Schmiderer 

 
Schriftführer: Markus Peßnegger 
 
 

Tagesordnung: 
 

1) Angelobung der Gemeinderatsmitglieder gemäß § 28 Abs. 1 Tiroler Gemeindeordnung 2001 

2) Bestimmung, ob ein zweiter Bürgermeister-Stellvertreter vorzusehen ist 

3) Festsetzung der Anzahl der weiteren stimmberechtigten Mitglieder des Gemeindevorstandes 

4) Bestimmung, ob die stimmberechtigten Mitglieder des Gemeindevorstandes im Falle ihrer 
Verhinderung durch Ersatzmitglieder zu vertreten sind 

5) Ermittlung, wie viele Stellen des Gemeindevorstandes auf die einzelnen Gemeinderatsparteien 
entfallen 

6) Durchführung der Wahl des Bürgermeister-Stellvertreters bzw. der Bürgermeister-Stellvertreter 

7) Durchführung der Wahl der weiteren stimmberechtigten Mitglieder des Gemeindevorstandes 
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8) Durchführung der Wahl der Ersatzmitglieder der stimmberechtigten Mitglieder des 
Gemeindevorstandes 

9) Festsetzung der Ausschüsse im Sinne des § 24 Tiroler Gemeindeordnung 2001, Wahl der 
Ausschüsse und Bestimmung der in andere Organe zu entsendenden Vertreter der Gemeinde 

10) Bestellung der Organe der Gemeindegutsagrargemeinschaft Tulfes 

a) Bestellung des Substanzverwalters 

b) Bestellung des ersten und zweiten Stellvertreters des Substanzverwalters 

c) Bestellung des ersten Rechnungsprüfers 

11) Anträge, Anfragen und Allfälliges 

 
 

Verlauf: 
 
Die neu gewählten Mitglieder des Gemeinderates wurden vom ebenfalls neu gewählten 
Bürgermeister Martin Wegscheider mit schriftlicher Einladung per E-Mail und unter Bekanntgabe der 
Tagesordnung ordnungsgemäß zur konstituierenden Sitzung des am 28.02.2016 neu gewählten 
Gemeinderates einberufen. 
 
Im Sinne der Bestimmungen des § 75 Abs. 3 der Tiroler Gemeindewahlordnung 1994 (TGWO 1994) 
führt der neu gewählte Bürgermeister Martin Wegscheider den Vorsitz. 
 
Der Bürgermeister eröffnet die konstituierende, 1. öffentliche Sitzung des Gemeinderates der 
Gemeinde Tulfes. Die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates ist gegeben, da mehr als drei Viertel 
seiner Mitglieder anwesend ist. 
 
Bgm. Martin Wegscheider hält eine Eingangsrede und würdigt die 30-jährige Tätigkeit von Josef Gatt 
als Bürgermeister. Der Bürgermeister gibt Auskunft zum aktuellen Bericht über die Glungezerbahn in 
der Tiroler Tageszeitung vom 16.03.2016 und betont, dass er betreffend Glungezerbahn den 
eingeschlagenen Weg der Gemeinde Tulfes fortsetzen will. Es werden keine Enteignungen, wie es 
gerüchteweise in Umlauf ist, von Grundeigentümern geben. Weiters berichtet er noch kurz über den 
Stand der Planungen für die neue Kabinenbahn der Glungezerbahn und nimmt Stellung zum Thema 
Geschäftsführer der Glungezerbahn. Bekannter Weise haben beide bisherigen Geschäftsführer, 
Josef Gatt und Werner Nuding, diese Funktion nach einer Besprechung am 08.03.2016 zwischen 
ihnen und den vier Listenführern der Gemeinderatsparteien am 11.03.2016 zurückgelegt. 
GR Mario Pfitscher erklärt, dass man ohne Werner Nuding (Obmann des Tourismusverband Region 
Hall-Wattens) äußerst schwierig bei der Glungezerbahn was weiter bringt. GR Pfitscher schlägt vor, 
mit Herrn Nuding nochmals das Gespräch zu suchen um eine weitere Zusammenarbeit anzustreben. 
 
Bgm. Martin Wegscheider erklärt, dass er bei den Sitzungen vor Wortmeldungen von 
Gemeinderatsmitgliedern will, dass diese sich durch ein Handzeichen bemerkbar machen 
(aufzeigen). 
Weiters berichtet der Bürgermeister zum Thema Bürgermeister-Stellvertreter und dessen Gehalt. Der 
Bgm.-Stv. soll den Bürgermeister tatkräftig unterstützen und auch die Ausschüsse sollen mehr tun 
wie bisher. 
GR Mario Pfitscher wendet ein, dass der Bgm. nicht zu viel Arbeit abwälzen soll. 
 
Der Vorsitzende ruft in Erinnerung, dass bei der am 28.02.2016 durchgeführten Gemeinderatswahl 
 
die Gemeinderatspartei 
"Gemeinsam für Tulfes" 
425 Stimmen und 6 Mandate 
(Martin Wegscheider, Karin Markart-Bachmann, Christian Arnold, Julius Schmiderer, Hans Peter 
Markart, Maria Erlacher) 
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die Gemeinderatspartei 
"LISTE TULFES" 
208 Stimmen und 3 Mandate 
(Markus Kössler, Michael Hoppichler, Maria Magdalena Gatt) 
 
die Gemeinderatspartei 
"TEAM TULFES" 
238 Stimmen und 3 Mandate 
(Mario Pfitscher, Mag. Karl Aschbacher, Martin Parger) 
 
die Gemeinderatspartei 
"FPÖ und Unabhängige Liste TULFES" 
87 Stimmen und 1 Mandat 
(Karl Angerer) 
 
erhalten haben. 
 
Es erfolgte eine Koppelung zwischen „LISTE TULFES“ und „TEAM TULFES“. 
Zum Bürgermeister wurde Martin Wegscheider von der Gemeinderatspartei "Gemeinsam für Tulfes" 
mit 688 Stimmen (84,83%) gewählt. 
Es gab keine Einsprüche gegen das Wahlergebnis der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl. 
 
 
Zu Punkt 1: Angelobung der Gemeinderatsmitglieder gemäß § 28 Abs. 1 Tiroler 

Gemeindeordnung 2001 
 
Gemäß § 28 Abs. 1 Tiroler Gemeindeordnung 2001 (TGO) in der derzeit gültigen Fassung, geloben 
alle Gemeinderatsmitglieder vor dem Gemeinderat in die Hand des Bürgermeisters, in Treue die 
Rechtsordnung der Republik Österreich zu befolgen, ihr Amt uneigennützig und unparteiisch 
auszuüben und das Wohl der Gemeinde und ihrer Bewohner nach bestem Wissen und Können zu 
fördern. 
 
 
Zu Punkt 2: Bestimmung, ob ein zweiter Bürgermeister-Stellvertreter vorzusehen ist 
 
Der Gemeinderat beschließt mit 13 gegen 0 Stimmen, dass im Sinne der Bestimmungen der Tiroler 
Gemeindewahlordnung 1994 (TGWO) in der derzeit gültigen Fassung, kein zweiter Bürgermeister-
Stellvertreter vorzusehen ist und daher nur ein Bürgermeister-Stellvertreter zu wählen ist. 
 
 
Zu Punkt 3: Festsetzung der Anzahl der weiteren stimmberechtigten Mitglieder des 

Gemeindevorstandes 
 
Gemäß § 23 Abs. 1 TGO besteht der Gemeindevorstand aus dem Bürgermeister, einem oder zwei 
Bürgermeister-Stellvertreter(n) und einem oder mehreren weiteren stimmberechtigten Mitgliedern. Die 
Anzahl der weiteren stimmberechtigten Mitglieder darf höchstens ein Viertel der Anzahl der 
Gemeinderatsmitglieder betragen. Das sind bei 13 Gemeinderatsmitgliedern mindestens ein und 
höchstens drei weitere(s) stimmberechtigte(s) Mitglied(er) im Gemeindevorstand. 
 
Über Antrag der Gemeinderatspartei „TEAM TULFES“ bzw. des Gemeinderatsmitgliedes Mario 
Pfitscher beschließt der Gemeinderat mit 7 Stimmen dafür und 6 Stimmen dagegen, dass im Sinne 
der Bestimmungen der TGWO 1994 drei (3) weitere stimmberechtigte Mitglieder in den 
Gemeindevorstand zu wählen bzw. namhaft zu machen sind. 
 
Der Antrag der Gemeinderatsratspartei "Gemeinsam für Tulfes“ bzw. des Gemeinderatsmitgliedes 
Hans Peter Markart im Sinne der Bestimmungen der TGWO 1994 zwei (2) weitere stimmberechtigte 
Mitglieder in den Gemeindevorstand zu wählen bzw. namhaft zu machen, wird vom Gemeinderat mit 
6 Stimmen dafür und 7 Stimmen dagegen abgelehnt. 
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Dem somit aus insgesamt fünf (5) Mitgliedern bestehenden Gemeindevorstand gehören also der 
Bürgermeister, der(die) Bürgermeister-Stellvertreter(in) und drei (3) weitere stimmberechtigte 
Vorstandsmitglieder an. 
 
 
Zu Punkt 4: Bestimmung, ob die stimmberechtigten Mitglieder des Gemeindevorstandes im 

Falle ihrer Verhinderung durch Ersatzmitglieder zu vertreten sind 
 
Im Sinne der Bestimmungen des § 74 Abs.4 TGWO 1994 beschließt der Gemeinderat mit 13 gegen 0 
Stimmen, dass die stimmberechtigten Mitglieder des Gemeindevorstandes im Falle ihrer 
Verhinderung nicht durch Ersatzmitglieder zu vertreten sind. 
 
 
Zu Punkt 5: Ermittlung, wie viele Stellen des Gemeindevorstandes auf die einzelnen 

Gemeinderatsparteien entfallen 
 
Auf Grund des Beschlusses unter Punkt 3 der Tagesordnung und der verhältnismäßigen Stärke der 
Gemeinderatsparteien hat die Gemeinderatspartei "Gemeinsam für Tulfes" Anspruch auf zwei (2) 
Stellen im Gemeindevorstand, die Gemeinderatspartei "LISTE TULFES" hat Anspruch auf eine (1) 
Stelle und die Gemeinderatspartei "TEAM TULFES" hat Anspruch auf zwei (2) Stellen im 
Gemeindevorstand. 
 
 
Zu Punkt 6: Durchführung der Wahl des Bürgermeister-Stellvertreters bzw. der 

Bürgermeister-Stellvertreter 
 
Unter Berücksichtigung der verhältnismäßigen Stärke der Gemeinderatsparteien bestellt der 
Bürgermeister im Sinne der Bestimmungen des § 78 Abs. 1 TGWO 1994 Gemeinderätin Maria 
Erlacher von der Gemeinderatspartei "Gemeinsam für Tulfes" und Gemeinderat Martin Parger von 
der Gemeinderatspartei "TEAM TULFES" zu Wahlhelfern. 
 
Im Sinne der Bestimmungen des § 78 Abs. 3 TGWO 1994 ist die Gemeinderatspartei "Gemeinsam 
für Tulfes", die Gemeinderatspartei "LISTE TULFES" und die Gemeinderatspartei „TEAM TULFES“ 
berechtigt, eines ihrer Mitglieder als Bürgermeister-Stellvertreter vorzuschlagen. 
 
Von der Gemeinderatspartei "Gemeinsam für Tulfes" wird das ihr angehörige Gemeinderatsmitglied 
Karin Markart-Bachmann als Bürgermeister-Stellvertreterin schriftlich vorgeschlagen. 
 
Von der Gemeinderatspartei "TEAM TULFES" wird das ihr angehörige Gemeinderatsmitglied Mario 
Pfitscher als Bürgermeister-Stellvertreter schriftlich vorgeschlagen. 
 
Die Gemeinderatspartei „LISTE TULFES“ schlägt keines ihrer Mitglieder als Kandidaten vor. 
 
Bei der schriftlich durchgeführten Wahl des Bürgermeister-Stellvertreters erreicht im ersten Wahlgang 
Gemeinderatsmitglied Karin Markart-Bachmann 6 Stimmen und Gemeinderatsmitglied Mario Pfitscher 
7 Stimmen. 
 
Der Vorsitzende Martin Wegscheider erklärt, dass somit Gemeinderatsmitglied Mario Pfitscher als 
Bürgermeister-Stellvertreter gewählt ist, da er die einfache Stimmenmehrheit erreicht hat und 
gratuliert ihm dazu. 
 
 
Zu Punkt 7: Durchführung der Wahl der weiteren stimmberechtigten Mitglieder des 

Gemeindevorstandes 
 
Der Bürgermeister und der Bürgermeister-Stellvertreter sind stimmberechtigte Mitglieder im 
Gemeindevorstand. Somit sind drei weitere stimmberechtigte Mitglieder namhaft zu machen oder zu 
wählen. 
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Die Gemeinderatspartei "Gemeinsam für Tulfes" macht Gemeinderatsmitglied Markart-Bachmann als 
weiteres stimmberechtigtes Mitglied des Gemeindevorstandes schriftlich namhaft. 
 
Die Gemeinderatspartei "LISTE TULFES" macht Gemeinderatsmitglied Markus Kössler als weiteres 
stimmberechtigtes Mitglied des Gemeindevorstandes schriftlich namhaft. 
 
Die Gemeinderatspartei "TEAM TULFES" macht Gemeinderatsmitglied Mag. Karl Aschbacher als 
weiteres stimmberechtigtes Mitglied des Gemeindevorstandes schriftlich namhaft. 
 
Der Vorsitzende erklärt, dass somit die Gemeinderatsmitglieder Karin Markart-Bachmann, Markus 
Kössler und Mag. Karl Aschbacher im Sinne des § 79 TGWO 1994 als weitere stimmberechtigte 
Mitglieder in den Gemeindevorstand gewählt sind. Bürgermeister Martin Wegscheider und 
Bürgermeister-Stellvertreter Mario Pfitscher ergänzen den aus fünf Mitgliedern bestehenden 
Gemeindevorstand. 
 
 
Zu Punkt 8: Durchführung der Wahl der Ersatzmitglieder der stimmberechtigten Mitglieder 

des Gemeindevorstandes 
 
Da unter Tagesordnungspunkt 4 keine Ersatzmitglieder bestimmt wurden, entfällt dieser Punkt. 
 
 
Zu Punkt 9: Festsetzung der Ausschüsse im Sinne des § 24 Tiroler Gemeindeordnung 2001, 

Wahl der Ausschüsse und Bestimmung der in andere Organe zu entsendenden 
Vertreter der Gemeinde 

 
1) Der Gemeinderat beschließt auf Antrag von Bgm.-Stv. Mario Pfitscher (Bgm. Martin Wegscheider 

zieht seinen Antrag auf Besetzung mit 6 Mitgliedern zurück), mit 8 Stimmen dafür und 5 Stimmen 
dagegen, im Sinne der Bestimmungen des § 24 der Tiroler Gemeindeordnung 2001 (TGO 2001), 
die Ausschüsse jeweils mit 5 Mitgliedern entsprechend § 83 Tiroler Gemeindewahlordnung 
(TGWO 1994) zu besetzen. 
 
Der Gemeinderat beschließt nach eingehender Beratung, mit 13 Stimmen dafür und 0 Stimmen 
dagegen, im Sinne der Bestimmungen des § 24 der Tiroler Gemeindeordnung 2001 (TGO 2001), 
folgende ständigen Ausschüsse zu bilden: 
 

1.1. Bauausschuss 

1.2. Kultur- und Vereinswesenausschuss 

1.3. Kinder-, Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss 

1.4. Landwirtschaftsausschuss 

1.5. Umwelt- und Verkehrsausschuss  

1.6. Wirtschafts- und Tourismusausschuss 

1.7. Sportausschuss 

1.8. Überprüfungsausschuss 

 
 

2) Der Gemeinderat beschließt auf Antrag von Bgm. Martin Wegscheider einstimmig, die personelle 
Besetzung der Ausschüsse 1.1. bis 1.7. nicht in dieser Sitzung festzulegen. Die 
Gemeinderatsparteien werden vom Bgm. gebeten, die Namen der Gemeinderatsmitglieder und 
Ersatzmitglieder für die jeweiligen Ausschüsse in nächster Zeit schriftlich bekannt zu geben. 
 
Die Obmänner und Stellvertreter sind in der jeweiligen vom Bürgermeister einzuberufenden 
konstituierenden Ausschusssitzung aus deren Mitte zu wählen. 
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3) Der Gemeinderat beschließt im Sinne der Bestimmungen des § 24 und des § 109 der Tiroler 
Gemeindeordnung 2001 (TGO 2001), den Überprüfungsausschuss mit folgenden Mitgliedern 
und Ersatzmitgliedern, welche von den betreffenden Gemeinderatsparteien namhaft gemacht 
werden, zu besetzen: 
 
Mitglieder: Ersatzmitglieder: 
 
Maria Erlacher 

 
Hans Peter Markart 

Julius Schmiderer Karin Markart-Bachmann 
Markus Kössler Michael Hoppichler 
Karl Aschbacher Manfred Gatt 
Martin Parger Stefanie Maier 

 
Der Gemeinderat beschließt auf Antrag von Bgm. Martin Wegscheider einstimmig, von der 
aufgrund der Verhältniswahl nach TGWO 1994 nicht für den Ausschuss berechtigten 
Gemeinderatspartei „FPÖ und Unabhängige Liste TULFES“, das Gemeinderatsmitglied Karl 
Angerer als Mitglied und Gemeinderats-Ersatzmitglied Walter Gatt als Ersatzmitglied in den 
Überprüfungsausschuss aufzunehmen. 
 
Ein Obmann wird in der heutigen Sitzung nicht gewählt, dieser ist in der konstituierenden Sitzung 
zu wählen. 
 
 

4) Der Gemeinderat beschließt im Sinne der Bestimmungen des § 19 Abs. 5 der Tiroler 
Waldordnung 2005, folgenden Stellvertreter des Bürgermeisters für die Dauer dessen 
Verhinderung in die Forsttagsatzungskommission der Gemeinde Tulfes zu berufen: 
 
Mitglied lt. § 18 Tiroler Waldordnung 2005: Stellvertreter: 
  
Bürgermeister Martin Wegscheider Julius Schmiderer 

 
 

5) Der Gemeinderat beschließt im Sinne des § 8 des Vereinsstatutes der 
Sparkassen-Förderungsgemeinschaft für den Sport- und Erholungsraum süd-östliches 
Mittelgebirge folgende Mitglieder und Ersatzmitglieder in den Vorstand zu berufen: 
 
Mitglied: Ersatzmitglied: 
  
Bürgermeister Martin Wegscheider Bgm.-Stv. Mario Pfitscher 

 
 

6) Der Gemeinderat beschließt im Sinne der §§ 10 und 12 der Statuten folgende Vertreter in die 
Generalversammlung und in den Vorstand des Sozial- und Gesundheitssprengels südöstliches 
Mittelgebirge zu berufen: 
 
Mitglieder in der Generalversammlung: Mitglied im Vorstand: 
  
Bürgermeister Martin Wegscheider Bürgermeister Martin Wegscheider 
Agnes Troger  
Maria Erlacher  

 
 

7) Der Gemeinderat beschließt folgende Vertreter in das Kuratorium für die öffentliche Bücherei 
Tulfes zu berufen: 
 
Maria Magdalena Gatt 
Hans Peter Markart 
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Zu Punkt 10: Bestellung der Organe der Gemeindegutsagrargemeinschaft Tulfes 
 
Der Bürgermeister erklärt, dass eine Bestellung der Organe der Gemeindegutsagrargemeinschaft 
Tulfes notwendig ist, da die Funktionsperiode mit jener des Gemeinderates verknüpft ist. Die 
Abstimmungen zu diesem Punkt erfolgen mit Handzeichen (nicht geheim). 
 

a) Bestellung des Substanzverwalters 

 
Bgm. Martin Wegscheider erklärt, dass er sich als Substanzverwalter zur Wahl bzw. Abstimmung 
stellt. Somit entstehen der Gemeinde keine Mehrkosten, da dem Bürgermeister laut Gesetz kein 
zusätzliches Entgelt für diese Ausübung zusteht. 
 
Der Gemeinderat beschließt mit 11 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen, 1 Stimmenthaltung und 1 
Stimmbefangenheit, Bgm. Martin Wegscheider gemäß § 36b Abs. 1 des Tiroler Flurverfassungs-
landesgesetzes 1996 (TFLG 1996) i.d.d.g.F. aus seiner Mitte für die Dauer der Funktionsperiode des 
Gemeinderates als Substanzverwalter der Gemeindegutsagrargemeinschaft Tulfes zu bestellen. 
 
 

b) Bestellung des ersten und zweiten Stellvertreters des Substanzverwalters 

 
Für die Wahl des ersten Stellvertreters wird von der Gemeinderatspartei „TEAM TULFES“ Bgm.-Stv. 
Mario Pfitscher vorgeschlagen, für die Wahl des zweiten Stellvertreters wird von der 
Gemeinderatspartei „LISTE TULFES“ Michael Hoppichler vorgeschlagen. 
 
Der Gemeinderat beschließt mit 12 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen, 0 Stimmenthaltungen und 1 
Stimmbefangenheit, Bgm.-Stv. Mario Pfitscher gemäß § 36b Abs. 1 des Tiroler Flurverfassungs-
landesgesetzes 1996 (TFLG 1996) i.d.d.g.F. aus seiner Mitte für die Dauer der Funktionsperiode des 
Gemeinderates als ersten Stellvertreter des Substanzverwalters der Gemeindegutsagrargemeinschaft 
Tulfes zu bestellen. 
 
Der Gemeinderat beschließt mit 12 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen, 0 Stimmenthaltungen und 1 
Stimmbefangenheit, GR Michael Hoppichler gemäß § 36b Abs. 1 des Tiroler Flurverfassungs-
landesgesetzes 1996 (TFLG 1996) i.d.d.g.F. aus seiner Mitte für die Dauer der Funktionsperiode des 
Gemeinderates als zweiten Stellvertreter des Substanzverwalters der Gemeindegutsagrar-
gemeinschaft Tulfes zu bestellen. 
 
 

c) Bestellung des ersten Rechnungsprüfers 

 
Für die Wahl des ersten Rechnungsprüfers wird von der Gemeinderatspartei „TEAM TULFES“ GV 
Mag. Karl Aschbacher vorgeschlagen. 
 
Der Gemeinderat beschließt mit 12 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen, 0 Stimmenthaltungen und 1 
Stimmbefangenheit, GV Mag. Karl Aschbacher gemäß § 36b Abs. 5 des Tiroler 
Flurverfassungslandesgesetzes 1996 (TFLG 1996) i.d.d.g.F. aus seiner Mitte für die Dauer der 
Funktionsperiode des Gemeinderates als ersten Rechnungsprüfer der Gemeindegutsagrar-
gemeinschaft Tulfes zu bestellen. 
 
 
Zu Punkt 11: Anträge, Anfragen und Allfälliges 
 
GR Karl Angerer stellt den Antrag, dass jener Geldbetrag, welcher für einen Substanzverwalter anfällt 
wenn dies nicht der Bürgermeister macht, auf den Gemeinderat als Aufwandsentschädigung 
aufgeteilt werden soll, da sich dies die Gemeinde aufgrund der Abstimmung unter 
Tagesordnungspunkt 10a erspart. 

 Kommt als Punkt zur nächsten Sitzung des Gemeinderates. 
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GR Mario Pfitscher fragt an, wer in Zukunft den Geschäftsführer der Glungezerbahn macht. 

 Evt. der Bgm. Bis Ende März sollte man darüber entscheiden. 
 
GR Mario Pfitscher stellt den Antrag, dass er als Bgm.-Stv. bei den Sitzungen des Gemeinderates in 
Zukunft neben dem Bgm. sitzen möchte. 

 Ist laut Bgm. kein Problem. 
 
GR Karl Angerer stellt den Antrag, dass man bei zukünftigen Gemeinderatssitzungen ein Diktiergerät 
für Sprachaufnahmen verwenden soll. 

 Kommt als Punkt zur nächsten Sitzung des Gemeinderates. 
 
GR Michael Hoppichler fragt an, ob die auf der Internetseite der Gemeinderatsliste „Gemeinsam für 
Tulfes“ veröffentlichten Gemeinderatsprotokolle überhaupt ins Netz gestellt werden dürfen, bevor sie 
vom Gemeinderat genehmigt werden. 

 Da es ich nur um Mitschriften von Gemeinderatsmitgliedern handelt, ist dies aus Sicht des 
Gemeindeamtsleiters zulässig, das offizielle Protokoll des Schriftführers wird erst nach der 
Genehmigung veröffentlicht. Dieser Punkt wird aber noch genauer abgeklärt. 

 
 
Anschließend beendet der Bürgermeister die konstituierende Sitzung und bedankt sich bei allen 
Anwesenden. 
 
 

Der Schriftführer:                 Der Bürgermeister: 
 

 
Der Gemeinderat: 


